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Editorial

Das Thema Fluchtmigration ist viel-
schichtig, kontrovers und omniprä-
sent. Dies spiegelt sich – insbesondere 

im Kontext der stark angestiegenen Zahl an 
Neuzugewanderten nach Europa – auch im 
empirischen Interesse am Thema Flucht wider. 
Ziel des Hefts ist es, aus erziehungswissen-
schaftlicher Sicht Schnittstellen zwischen ‚Bil-
dung‘ und ‚Fluchtmigration‘ zu bearbeiten. 
Fluchtmigration als unfreiwillige Migration ist 
ein der Globalisierung inhärentes Phänomen, 
dessen Diskussion jedoch nicht losgelöst wer-
den kann von nationalen (z.B. asylrechtlichen) 
Strukturen, die auch Bildungsfragen maßgeb-
lich betreffen. Um dieser Komplexität gerecht 
zu werden, kommt die erziehungswissenschaft-
liche Auseinandersetzung mit diesem Thema 
nicht ohne interdisziplinäre und internationale 
Öffnung aus. So umfasst diese Ausgabe empi-
rische Beiträge aus internationalen und natio-
nalen Studien sowie Beiträge von Wissenschaft-
ler/inne/n, die Fluchtmigration und Bildung in 
(Nachbar-)Disziplinen bearbeiten. Die Thema-
tisierung von Flucht ist in den Erziehungswis-
senschaften nicht neu. So schließt das vorlie-
gende Heft an die ZEP 4/2013 und die ZEP 
2/2002 an. Es lässt sich daher fragen, mit wel-
chen Akzenten das gewachsene Forschungsfeld 
gegenwärtig erweitert und/oder konturiert wer-
den kann. Diese Ausgabe stellt Bildung und 
Flucht unter zwei verschiedenen Blickwinkeln 
in den Fokus a) unter der Perspektive „Bil-
dungsprozesse von Geflüchteten und deren 
Erforschung“ und b) unter dem Blickwinkel 
„Flucht als Gegenstand für Bildungsprozesse“. 
Zu jedem der beiden Perspektiven werden Bil-
dung und Flucht in ihren Relationierungen mit 
je drei Beiträgen diskutiert. 

Vidur Chopra und Elizabeth Adelman 
präsentieren empirische Ergebnisse aus einer 

Interviewstudie mit Geflüchteten zu ihrer Bil-
dungssituation in Jordanien. Vor dem Hinter-
grund dauerhafter Konflikte und einer unwahr-
scheinlichen Rückkehr der Geflüchteten ins 
Heimatland diskutieren die Autorinnen, wie 
Bildung auf der Flucht konzeptionell dazu bei-
tragen kann, Lernende auf eine unsichere Zu-
kunft vorzubereiten.

Der Beitrag von Hannes Schammann und 
Christin Younso liefert einen Überblick zu den 
Herausforderungen, die Geflüchteten auf dem 
Weg zu einem erfolgreichen Studium in 
Deutschland begegnen. Die Autoren präsentie-
ren Befunde einer qualitativen Studie, die zei-
gen, wie sich die Angebotsstrukturen an Hoch-
schulen von „Beschäftigungsmaßnahmen“ hin 
zu studienvorbereitenden Angeboten für Studi-
enberechtigte wandeln.

Mervi Kaukko, Karen Dunwoodie und 
Elisha Riggs widmen sich ethischen und metho-
dologischen Fragen bei der Forschung mit ge-
flüchteten Kindern. Die Autorinnen führen 
aus, dass ein forschungsethisches Vorgehen 
kontextbezogener, zeitlicher und sozialer Flexi-
bilität bedarf, um den spezifischen Lebenskon-
texten dieser Personengruppe gerecht zu wer-
den, und plädieren für eine relationale 
Forschungsethik.

Norbert Frieters-Reermann und Nadine 
Sylla widmen sich in ihrem Beitrag der Thema-
tisierung von Flucht in Bildungsmaterialien für 
schulische und außerschulische Bildungspro-
zesse. Ausgehend von einem postkolonialen 
Ansatz liefert der Artikel Anregungen zur Be-
wertung von Bildungsmaterialien und befasst 
sich mit der Frage, ob fluchtbezogene Bildung 
nicht nur über, sondern auch mit und durch 
geflüchtete Menschen gestaltet werden kann.

Olaf Kleist beschreibt anhand von Da-
tenerhebungen unter Ehrenamtlichen in der 

Flüchtlingsarbeit, welche bedeutende Rolle 
Ehrenamtliche in der Bildungsarbeit spielen. 
Dabei unterscheidet er zwei Ansatzpunkte: 
Bildung als Instrument und als Ziel von Inte-
gration. Zum einen ist gerade Sprachunter-
richt für Geflüchtete eine der wichtigsten Tä-
tigkeiten von Ehrenamtlichen. Zum anderen 
kann das Engagement von Ehrenamtlichen 
zum Ausbau des sozialen Kapitals von Ge-
flüchteten beitragen. 

Sarah Lange geht empirisch der Frage 
nach, welche Kompetenzanforderungen für die 
Professionalisierung von Pädagog/inn/en für 
die Arbeit mit geflüchteten Kindern und Ju-
gendlichen bedeutsam sind. Ausgewertet wur-
den zu dieser Frage Aussagen von Studierenden, 
die im Rahmen von ‚Service Learning‘-Semi-
naren ehrenamtlich mit geflüchteten Kindern 
und Jugendlichen arbeiten. Die Ergebnisse wer-
fen die Frage der Zielgruppenspezifität von pä-
dagogischen Kompetenzen auf. 

Zudem umfasst das Themenheft ein Por-
trait der „SchlaU-Schule und SchlaU-Werkstatt 
für Migrationspädagogik“ in München. Unter 
der Rubrik ‚Informationen‘ liefert eine Infor-
mationsbox einen Überblick zu aktuellen Da-
ten zu weltweiten Fluchtbewegungen. Das 
Themenheft wird mit Arbeiten aus dem Ober-
stufenprojekt „Refugees. Flüchtling in der bil-
denden Kunst“ illustriert. In ihnen fließen per-
sönliche Auseinandersetzungen mit der 
medialen Bildprogrammatik zum Thema 
Flucht und der handlungspraktische Zugang 
der Kunstpädagogik zusammen. 

Neue Erkenntnisse und Anregungen wünschen

Sarah Lange (Bamberg), Susanne Timm (Bamberg), 
Susanne Höck (Freising) März 2017
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Hannes Schammann/Christin Younso

Endlich Licht in einer dunklen Ecke?  
Hürden und Angebote für Geflüchtete  
im tertiären Bildungsbereich 

Zusammenfassung
Der Beitrag gibt einen Überblick über die rechtlichen und fak-
tischen Herausforderungen, die Geflüchtete auf dem Weg zu 
einem erfolgreichen Studium in Deutschland überwinden müs-
sen. Im Fokus stehen zudem Öffnungsprozesse der Hochschulen 
seit dem Wintersemester 2015/16. Die vorgestellten Befunde ba-
sieren auf einer qualitativen Studie, die an neun deutschen Hoch-
schulen durchgeführt wurde. Deutlich wird dabei beispielsweise, 
dass die Hochschulen anfangs eher „Beschäftigungsmaßnahmen“ 
für alle interessierten Geflüchteten angeboten haben. Mittlerweile 
werden jedoch studienvorbereitende Angebote für voraussichtlich 
Studienberechtigte mit guter Bleibeperspektive präferiert. 

Schlüsselworte: Hochschulen, Geflüchtete, Studium, Diversity, 
Flüchtlingspolitik, Migration

Abstract
This contribution discusses the legal and factual hurdles refugees 
with academic aspirations face when trying to continue their stu-
dies at German universities. With the influx of refugees rising to 
unprecedented numbers in 2015, German politics as well as uni-
versity bodies have developed a broad variety of activities to clear 
the path to successful academic careers. Nevertheless, many issues 
– e.g. student loans, residence requirements – remain unsolved. 
Based on a qualitative study at nine German universities, the paper 
provides an insight into processes of local change management, 
including adjustments to the target group and questions of gover-
nance.

Keywords: universities, refugees, diversity, migration policy

Einleitung
Personen mit Fluchterfahrung studieren an deutschen Hochschu-
len seit vielen Jahren. Doch erst seit den sprunghaft gestiegenen 
Asylantragszahlen der letzten zwei Jahre und vor dem Hintergrund 
einer schwelenden Fachkräftedebatte wird in Forschung, Politik 
und Praxis intensiv über ihre Potenziale und ihre spezifischen Be-
dürfnisse diskutiert. Schlagartig wurden in den Jahren 2015 und 
2016 jahrzehntelang ignorierte gesetzliche Widersprüche ins Licht 
der Öffentlichkeit gezogen, einige Hochschulen mussten sich 
plötzlich gegenüber Ehrenamtlichen und Medien für restriktive 
Immatrikulationspraktiken rechtfertigen. 

Der Wille zur Veränderung kam aber auch von den Hochschulen 
und ihren Angehörigen selbst: Viele Dozierende, Studierende 
und Verwaltungsmitarbeitende engagierten sich nicht nur außer-
halb des Campus in der Flüchtlingsarbeit, sondern bemühten sich 
auch darum, spezielle Angebote für Geflüchtete mit Studieninte-
resse an der eigenen Hochschule zu entwickeln. Damit schlossen 
sie an Diskussionen zu Diversität und Internationalisierung – und 
damit zur Öffnung des deutschen Hochschulsystems für neue 
Zielgruppen – ebenso an, wie an Debatten um eine „Third Mis-
sion“, also um eine gesellschaftliche Verantwortung von Hoch-
schule neben Forschung und Lehre. Das Ergebnis ist ein dyna-
mischer Prozess zur Öffnung des tertiären Bildungsbereichs für 
Geflüchtete.

Der folgende Beitrag hat das Ziel, einen Einblick in diesen 
Öffnungsprozess der Hochschulen zu geben. Dazu wird zunächst 
der Stand der Praxis und praxisnahen Forschung vor und nach 
2015 betrachtet. Anschließend gehen wir auf flüchtlingsspezi-
fische, rechtliche und faktische Herausforderungen auf dem Weg 
zu einem erfolgreichen Studium ein und ordnen vor diesem Hin-
tergrund aktuelle Entwicklungen deutscher Hochschulen ein. 
Die dabei vorgestellten Befunde basieren im Wesentlichen auf 
einer qualitativen Studie, die wir zwischen November 2015 und 
April 2016 an neun deutschen Hochschulen in neun Bundeslän-
dern durchgeführt haben (Schammann & Younso, 2016). 

„Hochschulen und Geflüchtete“ 
in Forschung und Praxis
Am Rande der Aufmerksamkeit: 
Geflüchtete und Hochschulen vor 2015

Die Zahl der Studierenden mit ausländischer Staatsangehörigkeit 
an deutschen Hochschulen stieg bereits vor 2015 kontinuierlich 
an (Statistisches Bundesamt, 2016). Diese Entwicklung wurde 
durch die Hochschulen selbst vorangetrieben, denn erstens gilt 
eine höhere „Internationalisierung“ – und damit auch die Steige-
rung der Attraktivität für Studierende aus dem Ausland – als 
Qualitätskriterium einer Hochschule (WR, 2016, S.105). Zwei-
tens wurde zur selben Zeit in vielen Hochschulen auch der Um-
gang mit migrationsbedingter sowie kultureller und religiöser 
Diversität als immer wichtiger wahrgenommen (Heinrich Böll 
Stiftung, 2011). Entsprechend dieser Zielsetzungen wurden in 
der Debatte vor 2015 hauptsächlich zwei Gruppierungen be-
nannt, auf die sich Öffnungsprozesse erstrecken: ausländische 
Staatsangehörige mit einer Hochschulzugangsberechtigung 
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(HZB) aus dem Ausland, auch „internationale Studierende“ ge-
nannt, sowie ausländische Staatsangehörige, die ihre Hochschul-
reife in Deutschland erlangt haben („Bildungsinländer“). Spezi-
fische Herausforderungen Geflüchteter  wurden dagegen vor 2015 
an den meisten Hochschulen weder unter dem Stichwort der In-
ternationalisierung noch unter dem der Diversität diskutiert. 

Lösungen für individuelle Anfragen von Studieninteres-
sierten im Asylverfahren wurden vor 2015 nahezu ausschließlich 
als Sonderfälle betrachtet; Immatrikulationen sowie Lösungen für 
persönliche Lebensumstände (Wohnen, Finanzierung etc.) muss-
ten unter außerordentlichem persönlichen Einsatz von Studienin-
teressierten und Engagierten erstritten werden. Nur ein kleiner 
Kreis von Expert/inn/en aus Flüchtlingsräten, Wohlfahrtsverbän-
den und Migrantenorganisationen engagierte sich kontinuierlich 
für grundsätzlichere institutionelle Änderungen – ohne jedoch an 
den Hochschulen oder in Landes- und Bundespolitik nachhaltig 
Gehör zu finden. 

Auch in der Forschung und in praxisnahen Handrei-
chungen nehmen Geflüchtete mit Studieninteresse keine heraus-
gehobene Stellung ein. Zwar entwickelten Expertengruppen Emp-
fehlungen zu „Hochschulen als Orte der Integration“ (BAMF, 
2011), die allerdings in Zeiten eher geringer Neuzuwanderung den 
Kontext „Flucht“ wenig bis gar nicht aufgriffen. Noch im Jahr 
2014, und damit vor dem Hintergrund deutlich steigender Asylan-
tragszahlen, fanden Geflüchtete in der Handreichung Interkultu-
relle Öffnung von Hochschulen – Vielfalt als Chance des Bundes-
amts für Migrationen und Flüchtlinge (BAMF) keine Erwähnung 
(BAMF, 2014). Diese Zurückhaltung von offizieller Seite kann 
neben niedrigen Zugangszahlen auch damit erklärt werden, dass 
sich bundesgeförderte Integrationsmaßnahmen bis 2015 grund-
sätzlich nicht auf Asylbewerber/innen im Verfahren erstrecken 
durften. Dies galt für Integrationskurse ebenso wie für jegliche 
sonstige Angebote und Empfehlungen, die durch Bundesbehör-
den oder -ministerien verantwortet wurden. 

Vielfältige Aktivitäten seit 2015
Mit dem Anstieg der Asylzugangszahlen im Jahr 2015 nahmen 
Praxis und Forschung Geflüchtete mit Studieninteresse als „neue“ 
Zielgruppe wahr. Diese „Entdeckung“ machte Erkenntnis- und 
Informationsdefizite auf allen Seiten sichtbar. Dies betrifft einer-
seits fehlende Daten zu den potenziellen Studierenden mit Flucht- 
erfahrung sowie die Forschung zu ihrem Bildungserfolg, anderer-
seits aber auch Leitfäden, Überblicksdarstellungen und Hand- 
reichungen für die hochschulpolitische und verwaltungstech-
nische Praxis. In beiden Sphären setzten in der Folge vielfältige 
Aktivitäten ein:

Hinsichtlich des Personenpotenzials für ein Studium wur-
de erst in jüngster Zeit mit der sogenannten IAB-BAMF-SOEP- 
Befragung eine erste Datenbasis geschaffen. Nach einer ersten Aus-
wertung geben dort 19 Prozent der Geflüchteten an, eine Fach-
hochschule oder Universität besucht zu haben, 13 Prozent sogar, 
ihr Studium abgeschlossen zu haben (IAB Kurzbericht 2016, S. 6; 
dazu auch: Brücker, Hauptmann & Vallizadeh, 2015). Diese Zah-
len sind bereits niedriger als vorangegangene, optimistischere Ein-
schätzungen (u.a. IAB 2016). Sie sind zudem vermutlich weiter 
nach unten zu korrigieren: Erstens ist eine Selbstauskunft allein 
wenig verlässlich. Zweitens haben nicht alle Geflüchtete mit 
Hochschulbildung Interesse daran, ein Studium aufzunehmen 
oder es fortzusetzen, da etwa eine Erwerbstätigkeit vorgezogen 

wird. Drittens werden in den vorliegenden Zahlen junge Asylsu-
chenden unter 18 Jahre nicht berücksichtigt. Diese aber könnten 
bei einer schnellen Eingliederung ins Schulsystem in absehbarer 
Zeit durchaus für ein Studium in Frage kommen. Es muss daher 
konstatiert werden, dass bislang weiterhin „kein Gesamtüberblick 
über das Bildungs- und Qualifikationsniveau jugendlicher oder 
erwachsener Flüchtlinge in Deutschland“ (SVR, 2016, S. 45) 
existiert. An den Hochschulen selbst ist die Entwicklung einer 
entsprechenden Statistik erst in den Anfängen begriffen.

Die besonders im Jahr 2015 sehr optimistisch interpre-
tierten Schätzungen zum Studienpotenzial bei Geflüchteten 
sorgten dafür, dass bei hochschulpolitischen Akteuren und in 
Hochschulverwaltungen vielfältige Aktivitäten zum Thema lan-
ciert wurden. Die Angebotsstruktur an den Hochschulen selbst 
wird weiter unten näher betrachtet, an dieser Stelle wird auf den 
Anstieg an Handreichungen und Leitfäden für die Praxis hingewie-
sen, die ab Mitte 2015 entstanden und sich meist durch einen 
Fokus auf rechtliche Aspekte auszeichnen. Besonders prominent ist 
eine Publikation, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) gemeinsam mit dem Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst (DAAD), der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), 
dem Deutschen Studentenwerk (DSW), der Kultusministerkonfe-
renz (KMK) sowie dem Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 
für Integration und Migration (SVR) über einen Zeitraum von 
etwa einem Jahr entwickelte und im Herbst 2016 fertigstellte. Der 
ausführliche Leitfaden versteht sich als Nachschlagewerk für Hoch-
schulverwaltungen und Beratungseinrichtungen (BAMF, 2016a). 
Ebenfalls deutlich ausgebaut wurden in den letzten Jahren die In-
ternetpräsenzen von Ministerien, Behörden und Verbänden, so die 
Plattform „Studieren in Deutschland“ des DAAD und BMBF 
(DAAD, o.J.) sowie die Website der HRK. Länderspezifische Re-
gelungen und ein Überblick über das Engagement der Hochschu-
len lassen sich auch über Informationsportale der zuständigen Lan-
desministerien finden (MIWF, 2016; KfSN, 2016).  

Auch auf politischer Ebene wurde das Thema vorangetrie-
ben: Beispielsweise wurden die Regelungen zum BAföG deutlich 
liberalisiert (s.u.). Außerdem verabschiedete die KMK Regelungen 
zur Vorgehensweise bei fluchtbedingten Nachweisproblemen der 
HZB (KMK, 2015). Auch die Förderung von Aktivitäten für Ge-
flüchtete mit Studieninteresse durch Bundesmittel, insbesondere 
durch DAAD und BMBF, sind als wichtiges politisches Instru-
ment zu nennen. Verschiedene hochschulpolitische Akteure – ne-
ben HRK u.a. der Wissenschaftsrat (WR, 2016), die Gewerkschaf-
ten (GEW, 2016) oder der deutsche Hochschulverband (DHV, 
2016) – sahen sich zudem veranlasst, sich zum Thema zu positio-
nieren. Die entsprechenden Papiere weisen dabei eine seltene Ei-
nigkeit auf und fordern unisono mehr Anstrengungen aller Ebe-
nen, um die Potenziale der Studierenden zu heben.

Entwicklungen auf zivilgesellschaftlicher Seite betrafen ei-
nerseits zahlreiche Initiativen zur Bildungsberatung, u.a. durch 
den Bundesverband ausländischer Studierender (BAS e.V.) oder 
den Verein academic experience Worldwide, die beide auch on-
line-Beratungsangebote zur Verfügung stellen. Zudem entstand 
das soziale Start-Up-Unternehmen Kiron. Dieses etablierte zu-
nächst eine viel beachtete Online-Universität für Geflüchtete, die 
man zunehmend durch Präsenzveranstaltungen bei teilnehmenden 
Hochschulen anreicherte. 

Auch praxisnahe Studien und Überblicksdarstellungen 
zum Komplex „Hochschulen und Geflüchtete“ sind jüngeren Da-
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tums. Meist reagieren sie direkt auf Anforderungen aus der Praxis 
und versuchen, die Öffnungsprozesse in Politik und Hochschulen 
zu unterstützen. Dies trifft beispielsweise auf eine Studie der 
Friedrich-Ebert-Stiftung zu, die sich mit rechtlichen Rahmenbe-
dingungen in den Bundesländern beschäftigt (Borgwardt, 
John-Ohnesorg & Zöllner, 2015). Schließlich war auch das En-
gagement der Hochschulen zunehmend Gegenstand der For-
schung und hatte eine praxisorientierte Ausrichtung. Neben un-
serer qualitativen Studie an neun deutschen Hochschulen, die mit 
15 Handlungsempfehlungen schließt (Schammann & Younso, 
2016), ist eine quantitative Studie des Berliner Instituts für em-
pirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) zu nen-
nen. Dort wird beispielsweise deutlich, dass die Hochschulen ihre 
Hilfen für Geflüchtete institutionalisieren und etablierte Instru-
mente im Umgang mit ausländischen Studierenden für Geflüch-
tete übernehmen (Blumenthal & Beigang, 2016). Studien auf 
Basis längerfristiger Forschung, etwa zum Studienerfolg von Ge-
flüchteten oder zur Änderung der hochschulpolitischen Architek-
tur rund um die Integration Geflüchteter, stehen bislang noch 
aus. Das enorm gestiegene Interesse am Themenbereich lässt je-
doch baldige Publikationen erwarten.

Rechtliche Rahmenbedingungen und  
praktische Hürden auf dem Weg  
zum Studium

Abgesehen von wenigen rechtlichen Änderungen, insbesondere 
beim BAföG, hat beim Hochschulzugang für Geflüchtete die alte 
Rechtslage trotz vielfältiger politischer Aktivitäten weiterhin Be-
stand. Diese erlaubt grundsätzlich eine Immatrikulation ab dem 
ersten Tag, verhindert diese aber gleichzeitig in vielen Fällen durch 
eine komplexe Verquickung weiterer hochschul- und migrations-
rechtlicher Regelungen. Ein großer Teil der politischen und zivil-
gesellschaftlichen Aktivitäten seit 2015 besteht darin, diese 
Hemmnisse zu identifizieren und auszuräumen bzw. zu umge-
hen.

Rechtliche Hürden bei der Immatrikulation
Migrationsrechtliche Voraussetzungen

Unabhängig vom Stand des Asylverfahrens und unabhängig vom 
Aufenthaltsstatus kann jede geflüchtete Person ein Studium auf-
nehmen, beziehungsweise sich auf einen Studienplatz bewerben, 
wenn die unten genannten hochschulrechtlichen Vorausset-
zungen erfüllt sind. Eine Immatrikulation ist somit zu jedem 
Zeitpunkt des Aufenthalts in Deutschland möglich (BAMF, 
2016, S. 7). Nur in seltenen Fällen – etwas bei besonders schwer-
wiegenden Verstößen gegen Mitwirkungspflichten – können 
Ausländerbehörden ein Studierverbot erteilen (BAMF, 2016, S. 
29). Der Aufenthaltsstatus einer Person stellt somit kein recht-
liches Hindernis für einen Zugang zum Studium dar. Dieser Fakt 
ist jedoch keineswegs bei allen Immatrikulationsämtern bekannt. 
Es herrscht vielmehr häufig eine „empfundene Rechtsunsicher-
heit“ (Schammann & Younso, 2016, S. 37), die immer wieder 
dazu führt, dass Geflüchtete mit Studieninteresse mit Verweis auf 
ihren unsicheren Status „abgewimmelt“ werden. Doch selbst 
wenn der Aufenthaltsstatus bei der Hochschulzulassung keine 
Rolle spielt, kommt ihm im Verlauf eines Studiums meist eine 
wichtige Rolle zu – insbesondere hinsichtlich der Sicherung des 
Lebensunterhalts, des Arbeitsmarktzugangs oder der Wohnsitua-
tion der studierenden Person (siehe unten).

Hochschulrechtliche Voraussetzungen
Drei Dinge sind Voraussetzungen für eine Immatrikulation an 
einer deutschen Hochschule: eine Hochschulzugangsberechti-
gung (HZB), ausreichende Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2/
C1 sowie das Vorliegen einer studentischen Krankenversicherung.

HZB: Personen, die ihre Hochschulreife im Ausland er-
worben haben, müssen nachweisen, dass ihre HZB äquivalent 
zum deutschen Abitur ist. Meist wird in einem Beratungsgespräch 
an der gewünschten Hochschule ermittelt, ob das mitgebrachte 
Zeugnis für einen Hochschulzugang ausreicht. Abhängig vom 
Bildungssystem des Herkunftslandes und dem Notendurchschnitt 
des Zeugnisses kann dann ein direkter, indirekter1, ein allgemeiner 
oder fachgebundener Hochschulzugang ermittelt werden  
(INOBIS, o.J.). Legt eine Person fluchtbedingt keine Zeugnisse 
vor, kann die Hochschule den Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 03. Dezember 2015 anwenden (KMK 2015). Auf 
Grundlage des Beschlusses kann in einem dreistufigen Nachweis-
verfahren die Hochschulreife ermittelt werden. 

Ausreichende Deutschkenntnisse liegen vor, wenn das Ni-
veau B2/C1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen (GER) erreicht ist (BAMF, 2016, S. 24). Die vom Bund 
angebotenen Sprachkurse als Teil des Integrationskurses für Per-
sonen mit „guter Bleibeperspektive“2 enden mit dem Niveau B1. 
Weiterführende Sprachkurse stehen anerkannten Flüchtlingen 
zwar seit Mitte 2016 zur Verfügung, zumeist jedoch in Verbin-
dung mit einer Berufs- und nicht einer Studienorientierung 
(BAMF, 2016b). Aus diesem Grund bieten viele Hochschulen 
Deutschkurse an, die beim Niveau B1 beginnen und zu B2/C1 
führen. Finanzielle Unterstützung erhalten sie beispielsweise durch 
die Förderprogramme des DAAD. Geflüchtete ohne gute Bleibe-
perspektive allerdings, die keinen Anspruch auf Integrationskurs-
teilnahme haben, müssen sich die Deutschkenntnisse mindestens 
bis zum Eintritt in einen Sprachkurs an der Hochschule selbst 
erarbeiten. Einige Bundesländer und Kommunen bieten zwar 
auch Basissprachkurse für Menschen mit unklarer oder sogar 
schlechter Bleibeperspektive an, dies bleibt jedoch ein recht loser 
Flickenteppich, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt, 
deren Ausgestaltung wesentlich von den finanziellen Handlungs-
spielräumen und dem politischen Willen der Kommunen abhängt 
(Schammann & Kühn, 2016, S. 22). 

Krankenversicherung: In Deutschland besteht nach dem 
Fünften Buch des Sozialgesetzbuchs. eine studentische Versiche-
rungspflicht in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Anerkann-
te Flüchtlinge haben hier im Normalfall keine Schwierigkeiten. 
Doch Asylsuchende im Verfahren und geduldete Personen sind bis 
zum 15. Monat ihres Aufenthalts in Deutschland nicht gesetzlich 
krankenversichert. Sie werden stattdessen über §4 des Asylbewer-
berleistungsgesetzes (AsylbLG) versorgt. Dieser Versorgungsnach-
weis reicht jedoch in der Regel nicht für eine Immatrikulation aus. 
Die studentische Krankenversicherung kann zudem nur bis zum 
30. Lebensjahr und bis zum 14. Semester in Anspruch genommen 
werden. In der Praxis kann sich diese Altersgrenze als ein faktisches 
Hindernis für eine Studienaufnahme bei Geflüchteten entwi-
ckeln. Durch Fluchterfahrung und sprachliche Vorbereitungszeit 
verschiebt sich häufig der Studienbeginn oder die Wiederaufnah-
me eines Studiums im Lebenslauf nach hinten. Der Umgang mit 
der Krankenversicherungspflicht wird durch Hochschulverwal-
tungen bislang recht unterschiedlich gehandhabt. Das Problem 
wird sich jedoch voraussichtlich erst in den nächsten Semestern 
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verstärkt stellen. Bislang befinden sich viele Studieninteressierte 
mit Fluchterfahrung noch in studienvorbereitenden Maßnah-
men oder im Status der Gasthörendenschaft. Für beides besteht 
keine studentische Versicherungspflicht. 

Indirekte rechtliche Hürden  
für ein erfolgreiches Studium

Um nach einer erfolgreichen Immatrikulation das Studium oder 
die studienvorbereitende Maßnahme erfolgreich zu absolvieren, 
müssen Geflüchtete weitere Hürden meistern, die sich indirekt 
aus ihrer aufenthaltsrechtlichen Situation und ihrer Migrations-
erfahrung ergeben. Dazu zählen insbesondere die Sicherung des 
Lebensunterhalts, die Gewährleistung der Mobilität sowie einer 
entsprechenden Lernumgebung.

Sicherung des Lebensunterhalts
Wenn eine Person die finanziellen Mittel für ein Studium nicht 
aufbringen kann, besteht grundsätzlich ein Anspruch nach dem 
BAföG. Studienvorbereitende Maßnahmen können nach dem 
Schüler-BAföG gefördert werden. Zudem müssen immer die all-
gemeinen und persönlichen Voraussetzungen einer BAföG-För-
derung erfüllt sein, wie etwa die Altersgrenze (BAMF, 2016a, S. 
35). Der BAföG-Anspruch ist jedoch auch vom Aufenthaltsstatus 
und der Aufenthaltsdauer des Geflüchteten abhängig:

 – Anerkannte Flüchtlinge haben unabhängig von ihrer Auf-
enthaltsdauer Anspruch auf BAföG-Förderung. 

 – Geduldete und Personen mit bestimmten Aufenthaltstiteln3 
sind nach 15 Monaten Aufenthalt in Deutschland BA-
föG-berechtigt. 

 – Personen mit einer Aufenthaltsgestattung – also Geflüchtete, 
die sich noch im Asylverfahren befinden – haben keinen 
Anspruch auf BAföG. Zwar können Asylsuchende bis zum 
15. Monat nach Registrierung ihre Leistungen nach Asylb-
LG auch bei Aufnahme eines Studiums weiter beziehen. 
Nach dem 15. Monat entfällt jedoch der Grundleistungsbe-
zug: Eine dem Grunde nach förderfähige Ausbildung steht 
einem Leistungsbezug durch SGB entgegen (BAMF 2016a, 
S. 34). Der Wegfall der Leistungen bei gleichzeitig fehlender 
Förderungsfähigkeit durch BAföG bei Personen mit einer 
Aufenthaltsgestattung wird als „BAföG-Falle“ bezeichnet 
(Schammann & Younso, 2016, S. 13). Zugespitzt formu-
liert: Geflüchtete werden für die lange Bearbeitungsdauer 
ihrer Asylanträge beim BAMF bestraft.

Ob die „BAföG-Falle“ im Einzelfall dadurch umgangen werden 
kann, dass die Grundsicherung dennoch weiterbezogen werden 
kann, liegt im Ermessen des zuständigen kommunalen Jobcen-
ters. Bislang existieren dazu jedoch an den wenigsten Hochschul-
standorten Vereinbarungen zwischen Hochschulen und Jobcen-
ter. Jeder Fall wird daher als einzelner Härtefall bearbeitet und ist 
somit vor allem von der individuellen Durchsetzungsfähigkeit der 
Antragstellenden und dem Wohlwollen der Sachbearbeitenden 
abhängig. Allein die Existenz der BAföG-Falle bedeutet jedenfalls 
nach herrschender Auffassung noch nicht das Vorliegen einer be-
sonderen Härte.

Neben dem BAföG kann die Finanzierung des Studiums 
selbstverständlich auch bei Geflüchteten über ein Stipendium 
erfolgen. Die Stipendien der Begabtenförderungswerke sind aller-
dings nur eingeschränkt anzuwenden, da sie in der Regel in Ver-

bindung mit einer Förderungswürdigkeit nach BAföG stehen 
(BMBF, 2016, S. 3). 

Auch die eigene Erwerbstätigkeit kann eine Möglichkeit 
sein, das Studium zu finanzieren. Dazu muss jedoch geklärt sein, 
ob die Person die Erlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung hat. 
Anerkannte Geflüchtete haben einen uneingeschränkten Zugang 
zum Arbeitsmarkt. Einen beschränkten Arbeitsmarktzugang ha-
ben Personen mit Duldung oder Gestattung (BAMF, 2016a). Eine 
Beschäftigungserlaubnis wird auch benötigt, um ein Praktikum 
im Rahmen des Studiums zu absolvieren. Erschwerend kann hier 
noch hinzukommen, dass verpflichtende Praktika im Studium 
häufig unbezahlt oder mit einer geringen Entlohnung versehen 
sind.

Mobilität und Wohnsituation
Die Teilnahme am Studium sowie an studienvorbereitenden Maß-
nahmen setzt eine uneingeschränkte Mobilität der Teilnehmenden 
voraus. Semestertickets für Studierende sind dabei die offensicht-
lichste Lösung; diese können jedoch nur immatrikulierte Studie-
rende erhalten. An vielen Hochschulen wird daher mittlerweile 
Mobilität bei den vorbereitenden Maßnahmen mitgedacht. So 
werden mancherorts Nahverkehrstickets mit Hilfe von Spenden-
geldern finanziert oder in Kooperation mit Jobcentern sowie An-
bietern des Nahverkehrs zur Verfügung gestellt (Schammann & 
Younso, 2016, S. 44).

Wohnsitz: Diese Art der Unterstützung ist von grundle-
gender Bedeutung, da Geflüchtete ihren Wohnort selten selbst 
bestimmen können. Zunächst haben sie kaum Einfluss darauf, ob 
sie einer Kommune mit Hochschule zugeteilt werden oder in der 
bildungspolitischen Peripherie stranden. Nach erfolgreichem Ab-
schluss des Asylverfahrens greift zudem die neu eingeführte Wohn-
sitzauflage. Sie bewirkt, dass anerkannten Flüchtlingen ohne eige-
nes Einkommen für bis zu drei Jahre der Wohnsitz zugewiesen 
werden kann nach § 12a AufenthG (Schammann & Kühn, 2016, 
S. 31). Die Auflage ist zwar aufzuheben, wenn die geflüchtete 
Person eine verbindliche Studienplatzzusage an einer Hochschule 
in Deutschland hat. Eine Aufhebung der Wohnsitzauflage für stu-
dienvorbereitende Kurse ist jedoch durch das Gesetz nicht vorge-
sehen und dürfte daher weiterhin im Ermessen der örtlichen Be-
hörden liegen. 

Wohn- und Lernsituation: Für die Dauer des Asylverfah-
rens leben die Asylbewerber/innen in dafür vorgesehenen Unter-
künften, die je nach Aufnahmegesetz der einzelnen Bundesländer 
unterschiedlich beschaffen sind (Schammann & Kühn, 2016, S. 
11). Unabhängig von der konkreten Unterbringungssituation gilt, 
dass die Lernsituation mit besonderen Herausforderungen einher-
geht: So ist meist der Zugang zum Internet schwierig, und die 
Privatsphäre stark eingeschränkt. Dies hat zur Folge, dass die Stu-
dierenden auf andere Räume ausweichen müssen, etwa in Biblio-
theken der Hochschulen (Schammann & Younso, 2016, S. 43ff.).

Angebote deutscher Hochschulen für  
Studieninteressierte mit Fluchterfahrung: 
aktuelle Entwicklungen

Seit dem Wintersemester 2015/16 lassen sich an deutschen Hoch-
schulen zunehmend Angebote für Studieninteressierte mit Fluch-
terfahrung feststellen, die die oben genannten Hürden zu umge-
hen suchen. Stets spielte dabei das ehrenamtliche Engagement von 
Studierenden und Hauptamtlichen eine große Rolle. Meist öff-
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neten die engagierten Hochschulen zunächst ihre Gasthörenden-
programme. Einige Initiativen begleiteten die Geflüchteten dabei 
mittels so genannten Buddy- oder Tandemangeboten (u.a. Bre-
men, Frankfurt/Main); manche setzten von Beginn an auf struk-
turierte studienvorbereitende Maßnahmen (u.a. Magdeburg- 
Stendal; für einen Überblick vgl. Schammann & Younso, 2016, 
zur Angebotsstruktur insbesondere S. 23ff.).

Im Folgenden werden zwei Aspekte der Angebote heraus-
gegriffen, die starker Veränderung ausgesetzt waren und teilweise 
weiterhin sind: die Definition der Zielgruppe sowie die organisa-
torische Verankerung der Angebote in der Hochschule. 

Fokussierung der Zielgruppe
Zu Beginn der Angebote konnten an der Mehrzahl engagierter 
Hochschulen alle Geflüchteten, unabhängig von ihrem Aufent-
haltsstatus, an den Maßnahmen teilnehmen. In den Gasthö-
rendenprogrammen saßen somit sowohl Geflüchtete mit einer 
HZB als auch Geflüchtete, die de facto nicht unmittelbar studier-
fähig waren. Sprachkurse begannen u.a. auf dem Niveau A1. Die 
Prüfung zur Hochschulzugangsberechtigung fand zu einem be-
liebigen Zeitpunkt statt. Viele Hochschulen begriffen in dieser 
Phase ihr Angebot als eine „Beschäftigungsmaßnahme“, die den 
Alltag der Geflüchteten strukturieren sollte. Zum Eindruck eines 
solchen „Bespaßungsprogramms“ passt es auch, dass die Gasthö-
renden an den meisten Hochschulen keine ECTS Punkte er-
werben konnten. Die Geflüchteten selbst erhofften sich dagegen 
die Möglichkeit, ein „echtes“ Studium aufzunehmen und ihre 
Zukunft in Deutschland zu gestalten. Diese unterschiedlichen 
Erwartungen führten auf beiden Seiten immer wieder zu Enttäu-
schungen, insbesondere wenn das Gasthörendenstudium nicht 
an eine umfassendere Bildungsberatung geknüpft war.

Einige wenige Hochschulen konzentrierten sich dagegen 
von Beginn an auf ihr „Kerngeschäft“ und beschränkten den Zu-
gang zu ihren Angeboten auf formal studierfähige Geflüchtete, 
denen nur noch die nötigen Sprachkenntnisse fehlten, so etwa an 
der Ludwig-Maximilians-Universität München oder an der  
Goethe-Universität Frankfurt am Main. Vereinzelt wurde auch 
eine gute Bleibeperspektive zum Teilnahmekriterium erhoben. 
Diesem Vorbild folgten ab dem Sommersemester 2016 auch 
Hochschulen, die bislang einen breiteren Ansatz vertreten hatten 
beispielsweise die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg oder 
die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Gasthörendenschaften 
sind an diesen Hochschulen zwar weiterhin möglich, werden je-
doch immer weniger beworben. Der Trend zur Schärfung der 
Zielgruppe ist hier eindeutig.

Bislang an den Hochschulen wenig diskutiert, aber hin-
sichtlich der Zielgruppe zunehmend relevant, ist auch die Frage, 
wie lange Studieninteressierte als Geflüchtete gelten und Zugang 
zu den speziellen Programmen der Hochschulen haben sollen. 
Daneben wird auch die Diversität der Zielgruppe selbst erst in 
Ansätzen reflektiert. Dabei werden künftig insbesondere Aspekte 
des Alters und des familiären Umfeldes eine wichtige Rolle spie-
len, da besonders davon verschiedene Möglichkeiten der Finan-
zierung des Studiums abhängig sind (Schammann & Younso, 
2016, S. 26ff.).

Organisatorische Verankerung der Angebote
Welche Akteure innerhalb der Hochschule haben die Federfüh-
rung für die Angebote, die sich an Geflüchtete richten? Wer ko-

operiert mit wem unter welchen Voraussetzungen? Wo liegt Kon-
fliktpotenzial? Solche Fragen der „Governance“ treiben alle 
Hochschulen um, die Programme für Geflüchtete entwickeln. 
Die Ergebnisse unserer Studie (Schammann & Younso, 2016,  
S. 30ff.) zeigen, dass die untersuchten Hochschulen sehr unter-
schiedliche Lösungswege gefunden haben – bzw. im Begriff sind, 
diese zu finden. Ein „best practice“-Modell gibt es dabei nicht. 
Verantwortliche Akteure lassen sich auf verschiedenen Ebenen 
einer Hochschule finden, auf der Leitungs- wie Verwaltungs- 
ebene, auf der Ebene der Dozierenden, aber auch in Studierenden- 
initiativen. In vielen Fällen kooperieren diese Akteursgruppen in 
pragmatischer Weise über die Ebenen hinweg. Dominiert dabei 
allerdings ein Akteur, so lässt sich zeigen, dass dessen eigene insti-
tutionelle Logik die Angebote durchdringen kann. Beispielsweise 
ist an vielen Standorten das International Office für die Maßnah-
men für Geflüchtete verantwortlich. Eine ausschließliche Fokus-
sierung auf diesen Akteur könnte zur Konsequenz haben, dass 
den Geflüchteten nur mit Instrumenten aus der Arbeit mit inter-
nationalen (Erasmus) Studierenden begegnet wird. Somit unter-
blieb an den entsprechenden, untersuchten Standorten anfangs 
eine Beratung hinsichtlich wichtiger Finanzierungs- und Mobili-
tätsfragen. Buddy- und Tandemprogramme standen stattdessen 
im Vordergrund. Dies klammert jedoch wesentliche Hürden der 
Geflüchteten aus.

Erfolgversprechender erscheinen daher Governance-Mo-
delle, die eine Kooperation zwischen verschiedenen Einrich-
tungen innerhalb der Hochschule bewusst institutionalisieren 
und dabei auch externe Partner – wie Ausländerbehörden, Volks-
hochschulen oder Jobcenter – einbeziehen. Auffällig, wenn auch 
aufgrund der geringen Fallzahlen keineswegs repräsentativ, ist der 
Befund unserer Studie, dass unter den analysierten Hochschulen 
die beiden nicht-universitären Standorte (Magdeburg-Stendal 
und Lübeck) die elaboriertesten und am stärksten institutionali-
sierten Kooperationsbeziehungen mit externen Partnern vorzu-
weisen hatten. Dies mag dadurch begünstigt sein, dass Fachhoch-
schulen im Gegensatz zu Universitäten tendenziell stärker mit 
Akteuren und Praktikerinnen aus der Region zusammenarbeiten. 
Selbstverständlich verfügten auch die untersuchten Universitäten 
über langjährige externe Kooperationspartner. Der Unterschied 
ist jedoch, dass sich diese Beziehungen bislang eher als punktuelle 
Zusammenarbeit und weniger als institutionalisierte Kooperati-
onen verstehen lassen. 

Fazit und Ausblick
Der hier angestellte, skizzenhafte Überblick zu Hürden und Ak-
tivitäten rund um Studieninteressierte mit Fluchterfahrung lässt 
erahnen, von welcher Dynamik das Themenfeld aktuell geprägt 
ist. Politik, Hochschulverwaltung und Forschung haben begon-
nen, lange vernachlässigte Ecken des deutschen Hochschul- und 
Migrationsrechts auszuleuchten und dringend notwendige Re-
formen einzuleiten. Einen einheitlichen Umgang mit allen  He-
rausforderungen gibt es zwar noch nicht. Doch zahlreiche über-
regionale Austauschforen zeugen von dem Willen, gemeinsame 
Lösungen zu erarbeiten. 

An vielen Hochschulen scheinen zudem weiterhin das 
ehrenamtliche Engagement und die freiwillige Mehrarbeit der 
Hochschulangehörigen ausschlaggebend für den Erfolg eines An-
gebots zu sein. Die weitere Entwicklung wird davon abhängen, 
in welchem Ausmaß es gelingt, projektgeförderte Sondermaß-



1'17 ZEP

15

nahmen in den Regelbetrieb zu überführen. Gelänge dies, so wäre 
eine generelle Öffnung des Studiums für neue Zielgruppen im 
Sinne eines inklusiveren Ansatzes in Reichweite gerückt. Dafür 
jedoch braucht es einen langen Atem, der weit über das aktuelle 
Zuwanderungsgeschehen hinausgeht. Sollten sich die Zahlen der 
Studierenden mit Fluchterfahrung auch in ein bis zwei Jahren 
noch als gering herausstellen, wird der Veränderungs- und Finan-
zierungswille in Politik und Hochschulen nachlassen. Es gilt für 
die Hochschulen daher, das aktuelle Gelegenheitsfenster zu nut-
zen.

Anmerkungen
1  Ein indirekter Hochschulzugang berechtigt die Person dazu eine Feststellungsprü-

fung abzulegen, in dieser wird ermittelt, ob die sprachlichen, fachlichen und metho-
dischen Voraussetzungen für ein Studium vorliegen. In der Regel wird dazu vorher 
ein Studienkolleg besucht. (BAMF, 2016a, S. 26).

2  Gute Bleibeperspektive: „Menschen, die aus Herkunftsländern mit einer Schutzquo-
te von über 50 Prozent kommen, haben eine gute Bleibeperspektive. 2016 trifft dies 
auf die Herkunftsländer Eritrea, Irak, Iran, Syrien und Somalia zu. Welche Her-
kunftsländer das Kriterium Schutzquote (>/= 50 %) erfüllen, wird halb-jährlich 
festgelegt“ (BAMF, o.J.).

3  Grundsätzlich keinen Zugang zu BAföG-Förderung haben Personen mit dem Status 
Aufenthaltsgestattung (§ 55 AsylG) oder Bescheinigung über die Meldung als Asyl-
suchende (§ 63a AsylG) (BAMF, 2016a, S. 9 & 10). Alle anderen Personen mit 
Aufenthaltstitel oder in Duldung haben (eingeschränkten) Zugang.
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